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Merkblatt 

Grüngutvignetten ab 2025 

 

 Die Gebühr für Einzelleerungsvignetten für die Grüngutabfuhr beträgt CHF 5.40 pro 

Vignette (CHF 5.00 pro Vignette exkl. MWST).  

Pro Leerung ist folgende Anzahl Einzelleerungsvignetten erforderlich:  
 
a) Grüngutbündel bis 25 kg  CHF 5.40 (1 Stk. Einzelleerungsvignetten) 
b) für Container mit 140 Liter Inhalt  CHF 5.40 (1 Stk. Einzelleerungsvignetten) 
c) für Container mit 240 Liter Inhalt  CHF 10.80 (2 Stk. Einzelleerungsvignetten) 
d) für Container mit 800 Liter Inhalt  CHF 37.80 (7 Stk. Einzelleerungsvignetten) 

 

 Die Gebühr für Jahresvignetten für die Grüngutabfuhr beträgt pro Kalenderjahr pau-

schal:  

a) für Container mit 140 Liter Inhalt  CHF 103.80 (CHF  96.00 + MWST) 
b) für Container mit 240 Liter Inhalt CHF 155.65 (CHF 144.00 + MWST)  
c) für Container mit 800 Liter Inhalt  CHF 428.10 (CHF 396.00 + MWST) 

 

 Die Gebührenvignetten können bei den auf www.glarus.ch/entsorgung bezeichneten 

Verkaufsstellen und -kanälen bezogen werden. Die Gebühr wird beim Bezug erhoben.  

 Für die Entsorgung von Grüngut auf der Deponie Allmeind wird eine mengenabhängige 

Gebühr von CHF 160.00 pro Tonne (exkl. MWST) erhoben.  

 Keine Gebühren werden erhoben für die Entsorgung von:  

a) Christbäumen ohne Schmuck 
 

Folgendes ist zu beachten: 

 Die Grüngutbehälter haben der EU-Norm EN840 zu entsprechen, andere Behälter wer-

den nicht akzeptiert 

 Grüngutbündel bis max. 25 kg und einer max. Länge von 1,50 m müssen mit einer Ein-

zelvignette ausgestattet sein. 

 Die Grüngutbehälter sind entsprechend der jeweiligen Grösse des Behälters (140 L, 

240 L, 800 L) mit einer Jahresvignette oder mit der entsprechenden Anzahl Einzelvig-

netten zu versehen.  

 Bitte die Vignetten gemäss nachstehenden Abbildungen anbringen (Jahresvignetten 

auf der Vorderseite, Einzelvignetten an den Scharnieren).  

 Um den Diebstahl der Jahresvignetten zu verhindern, können diese auf dem dafür vor-

gesehenen Feld mit einem wasserfesten Filzstift beschriftet werden. Einzelvignetten 

sollten frühestens am Vorabend der Abfuhr angebracht werden.   

 Die Jahresvignetten berechtigen zu je einer Leerung pro Abfuhr. Das erneute Befüllen 

und Deponieren der Container an einem anderen Standort am gleichen Abfuhrtag ist 

untersagt. 

 Container mit festgefrorenen oder festsitzenden Inhalten, welche sich bei der Leerung 

nicht automatisch lösen, werden ungeleert stehen gelassen. Es obliegt dem Eigentü-

mer den Inhalt für eine nächste Leerung entsprechend vorzubereiten. 
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 Die Strassensammlungen finden wie folgt statt: 

 

Ortschaft  Glarus + Netstal   Ennenda +Riedern 

 

Wochentag  Mittwoch   Freitag 

Januar   08.01./ 22.01   10.01./ 24.01. 

Februar   05.02./ 19.02.   07.02./ 21.02. 

März bis November wird die Strassensammlung wöchentlich durchgeführt 

Dezember  03.12./ 17.12.   05.12./ 19.12. 

 

Positionierung der Jahresvignetten auf den Grüngutbehältern sowie Platzierung der Behälter an 

der Strasse 

 

Positionierung der Einzelvignetten sowie Platzierung der Behälter an der Strasse 

 

Departement Bau und Versorgung, 01.01.2025 

Merkblatt auf der Homepage aufgeschaltet auf (www.glarus.ch  Entsorgung) 

http://www.glarus.ch/

